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Nachdem die Verwaltungsgebühren der Stiftung EAR für 
bestimmte Tätigkeiten zuletzt im April um ca. 40 % erhöht wur-
den (Newsletter vom 13. Mai 2013), soll es für Hersteller von 
Elektro- und Elektronikgeräten nun noch einmal teurer wer-
den. Dies geht aus einem aktuellen “Entwurf einer Sechsten 
Änderung der Elektro- und Elektronikgerätegesetz-Kostenv
erordnung” (ElektroGKostV) des Bundesumweltministeriums 
hervor, der Anfang November veröffentlicht wurde. Dieser 
betrifft nur die Kostenverordnung für die Arbeit der Stiftung 
Elektro-Altgeräte-Register (EAR). Ein Entwurf für die ebenfalls 
anstehende Novelle des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes 
(ElektroG)  lässt derweil weiter auf sich warten.

Was soll teurer werden?

Bereits mit der letzten Änderung der ElektroGKostV wur-
den die Gebühren der Stiftung EAR für Abhol- und 
Bereitstellungs anordnungen um ca. 40 % erhöht. Das 
bedeutet konkret, dass betroffene Hersteller von Elektrogeräten 
derzeit pro Abholanordnung für einen Container mit Altgeräten 
bei einer kommunalen Sammelstelle 34,70 Euro zahlen müs-
sen, statt früher 25 Euro. Diese Gebühr soll nun weiter auf 
40,90 Euro erhöht werden. Die Gebühr für die Anordnung zur 
Bereitstellung des Containers soll um genau 5 Euro auf dann 
32,70 Euro steigen. Für den gesamten Vorgang von Bereitstel-
lung und Abholung wären 2014 dann 73,60 Euro zu zahlen. 
Zum Vergleich: noch 2012 waren hierfür lediglich 45 Euro zu 
zahlen.

Hintergrund: Weiter zunehmende Optierungen

Schon die letzte Gebührenerhöhung begründete das 
Bundesumweltministerium mit einem ständig sinkenden 
Gebührenaufkommen der Stiftung EAR, da die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger (örE) dem System immer mehr 
Altgeräte über die Optionsmöglichkeit nach § 9 Abs. 6 Elek-
troG zur Eigenvermarktung entziehen (s. Newsletter vom 
13. Mai 2013). In der Begründung zu dem Entwurf der 6. 
Änderungsverordnung der ElektroGKostV formuliert es das 
Ministerium noch drastischer: Ausdrücklich wird an mehreren 
Stellen auf eine drohende Kostenunterdeckung der Stiftung 
EAR im nächsten Jahr hingewiesen, da die Optierungen weiter 
und weiter zunehmen (Begründung zum Verordnungsentwurf 
vom 15. Oktober 2013, S. 2 und 6). Die Optierungen erfolgen 
übrigens für die örE gebührenfrei. Zum Ausgleich werden die 
Gebühren für die Hersteller immer teurer. Diese werden inso-
weit doppelt belastet. Sie verlieren über die Optierung der 
öffentlichen Hand die besonders werthaltigen Altgeräte und 
müssen zugleich immer höhere Verwaltungsgebühren der 
Stiftung EAR tragen.
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